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3.3.3 Sonntagsarbeit 

Geleistete Sonntagsarbeit gibt Anrecht auf einen Lohn- oder Zeitzuschlag 

von 50%. Dem einzelnen Mieter steht es frei, ob ein Lohnzuschlag oder 

Zeitzuschlag angewendet wird. 

Zeitzuschläge sollen innert angemessener Frist durch Freizeit im entspre-

chenden Umfang kompensiert werden, ausser es bestehe ein anderes 

Zeiterfassungs- respektive Kompensationssystem (z.B. Jahresarbeitszeit). 

Gemäss Arbeitsgesetz darf an maximal 26 Sonntagen (inklusive den unter 

Kapitel 3.3.4 aufgeführten Feiertagen) gearbeitet werden. 

3.3.4 Feiertage 

Dem Sonntag gleichgestellt sind Neujahrstag (1. Januar), Karfreitag, Os-

termontag, Pfingstmontag, Auffahrt (Christi Himmelfahrt), 1. August, Weih-

nachten (25.12), Stephanstag (26.12). Andere Feiertage sind den Sonnta-

gen nicht gleichgestellt. 

Fällt ein Feiertag auf einen freien Tag, kann dieser nicht kompensiert wer-

den. 

3.4 Teilzeitangestellte 

Für Teilzeitangestellte, welche eine regelmässige Beschäftigung ausüben, muss der 

Arbeitsvertrag eine Mindestanzahl von garantierten monatlichen Arbeitsstunden 

vorsehen. 

Für Teilzeitangestellte, welche unregelmässig arbeiten, ist eine Richtarbeitszeit fest-

zulegen, die im Durchschnitt von 12 Monaten +/- 20% (respektive der kürzeren Be-

schäftigungsdauer) einzuhalten ist. Negativ Soll-Arbeitsstunden sind von den Ar-

beitnehmenden nachzuleisten, mit Ausnahme im Falle von Arbeitgeberverzug. 

Der Mindest-Stundenlohn errechnet sich durch Teilung des Kategorielohnes ge-

mäss Kapitel 3.2.3 – in welcher der Arbeitnehmende angestellt ist – durch 177.67 

Stunden, d.h.: 

52 Wochen x 41 Stunden: 12 Monate = 177.67 Stunden (monatlicher Durchschnitt) 

Beispiel: Fr. 3’800.- Lohn: 177.67 Stunden = Fr. 21.39 Stundenlohn 
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Zu diesem Betrag kommen hinzu: 

Entschädigung für 8 Feiertage (sofern nicht bezahlt) 

Entschädigung Ferien (sofern nicht bezahlter Ferienanspruch besteht) 

Entschädigung für 13. Monatsgehalt (falls das 13. Monatsgehalt nicht erst Ende 

Jahr ausbezahlt wird) 

Ein Rechenbeispiel befindet sich in Anhang 2. 

Der Stundenlohn der Teilzeitangestellten, die unregelmässig an einem Sonntag o-

der an einem Feiertag arbeiteten, wird gemäss Kapitel 3.3.3 um 50% erhöht, wenn 

Sie am Sonntag arbeiten. 

3.5 Anstellung und Kündigung des Arbeitsverhältnisses 

Der Arbeitsvertrag ist schriftlich abzuschliessen. 

Das Arbeitsverhältnis kann mit den nachfolgenden Fristen schriftlich gekündigt wer-

den: 

während der Probezeit 7 Tage auf Ende Kalendertag 

im 1. Dienstjahr 1 Monat auf Ende Kalendermonat 

vom 2. bis 9. Dienstjahr 2 Monate auf Ende Kalendermonat 

ab 10. Dienstjahr 3 Monate auf Ende Kalendermonat 

3.6 Ferien 

Die Arbeitnehmenden haben Anspruch auf mindestens 21 Tage bezahlte Ferien 

(basierend auf 100% Beschäftigung). 

Ab dem 2. Dienstjahr beträgt der Ferienanspruch mindestens 22 Tage 

Ab dem 3. Dienstjahr beträgt der Ferienanspruch mindestens 23 Tage 

Ab dem 4. Dienstjahr beträgt der Ferienanspruch mindestens 24 Tage 

Ab dem 5. Dienstjahr beträgt der Ferienanspruch mindestens 25 Tage 

Arbeitnehmende bis zum vollendeten 20. Altersjahr haben Anspruch auf mindestens 

25 Tage bezahlte Ferien. 

3.7 Sonderurlaub/Kurzabsenzen 

Die Arbeitnehmenden haben Anrecht auf folgende bezahlte Abwesenheiten (bei 

Teilzeit reduziert sich der Anspruch pro rata): 
















